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Bundesmeldegesetz:
lt. Bundesmeldegesetz, insb. §29: Alle Beherbergungsbetriebe sind  
verpflichtet, den Gast für die Dauer seines Aufenthaltes zu melden  
– unabhängig von der Betriebsgröße oder wo sich der Betrieb befindet.

Kurbeitrag:
Er dient zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Anschaffung, Erwei-
terung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung der dem Tourismus 
dienenden Einrichtungen und Anlagen sowie der für diese Zwecke notwen-
digen Infrastruktur, kulturellen Angebote und Veranstaltungen.

Erläuterung zur Beitragspflicht:
lt. §1 der Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrags in der Gemeinde 
Pfronten: „Personen, die sich zu Kur- und Erholungszwecken im Kurgebiet 
der Gemeinde Pfronten aufhalten, ohne dort ihre Hauptwohnung im Sinne 
des Melderechts zu haben und denen die Möglichkeit zur Benutzung der 
Kureinrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen geboten wird, 
sind verpflichtet, einen Kurbeitrag zu entrichten. Diese Verpflichtung ist nicht 
davon abhängig, ob und in welchem Umfang Einrichtungen, die Kurzwecken 
dienen, tatsächlich in Anspruch genommen werden.“

Kurbeitragsrechnung:
Kurbezirk I: 2,40 € (ab 16. Geburtstag)  & 1,50 € für Personen vom 7. bis zum 
vollendeten 16. Lebensjahr. 

Kurbezirk II (Ortsteile Kappel und Rehbichl): 1,80 € (ab 16. Geburtstag) & 1,20 
€ für Personen vom 7. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr.

Vom 01.11. bis 15.12. wird nur 50% des Beitrages pro Aufenthaltstag erhoben. 

Der Kurbeitrag ermäßigt sich um die Hälfte bei Vorlage eines Schwerbehin-
dertenausweises ab dem Grad der Behinderung von 80 (GdB 80). Mit Zusatz 
„B“ für Begleitung eingetragen, wird die Begleitperson von der Kurabgabe 
befreit.

Berufliche Aufenthalte von Gästen sind gegen Vorlage einer Bescheinigung 
des Arbeitgebers kurbeitragsbefreit. 
 
Die vollständige Kurbeitragssatzung gibt‘s unter: www.rathaus.pfronten.de
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